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Schulordnung für die Volksſchulen .

5. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben .

I.

Reichsgeſetz

vom 30. März 1903 in der Faſſung des RG . vom 31. Juli 1925

RGBl . Nr . 36.

IJ. Einleitende Beſtimmungen .

81

Auf die Beſchäftigung von Kindern in Betrieben , welche als

gewerbliche im Sinne der Gewerbeordnung anzuſehen ſind , finden
neben den beſtehenden reichsrechtlichen Vorſchriften die folgenden

Beſtimmungen Anwendung , und zwar auf die Beſchäftigung
f 8 2 f 9 18 g 33 3

fremder Kinder die 8§§ 4 bis 11, auf die Beſchäftigung eigener
Kinder die § § 12 bis 17.

82

Kinder im Sinne dieſes Geſetzes .
Als Kinder im Sinne dieſes Geſetzes gelten Knaben und

Mädchen unter dreizehn Jahren , ſowie ſolche Knaben und Mädchen

über dreizehn Jahre , welche noch zum Beſuche der Volksſchule ver⸗

Pflichtet ſind .

883

Eigene , fremde Kinder .

Im Sinne dieſes Geſetzes gelten als eigene Kinder :

1. Kinder , die mit demjenigen , welcher ſie beſchäftigt , oder

mit deſſen Ehegatten bis zum dritten Grade verwandt

ſind ,

2. Kinder , die von demjenigen , welcher ſie beſchäftigt , oder

deſſen Ehegatten an Kindesſtatt angenommen oder bevor⸗

mundet ſind ,

3. Kinder , die demjenigen , welcher ſie zugleich mit Kindern

der unter 1 oder 2 bezeichneten Art beſchäftigt , zur geſetz⸗
lichen Zwangserziehung ( Fürſorgeerziehung ) überwieſen

ſind ,

ſofern die Kinder zu dem Hausſtande desjenigen gehören , welcher

ſie beſchäftigt .

Kinder , welche hiernach nicht als eigene Kinder anzuſehen
ſind , gelten als fremde Kinder .

Die Vorſchriften über die Beſchäftigung eigener Kinder gelten
auch für die Beſchäftigung von Kindern , welche in der Wohnung
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oder Werkſtätte einer Perſon , zu der ſie in einem der im Abſatz 1
bezeichneten Verhältniſſe ſtehen und zu deren Hausſtande ſie ge⸗
hören , für Dritte beſchäftigt werden .

II . Beſchäftigung fremder Kinder .

8 4.

Verbotene Beſchäftigungsarten .

Bei Bauten aller Art , im Betriebe derjenigen Ziegeleien und
über Tage betriebenen Brüche

55 Gruben , auf welche die Be⸗
ſtimmungen der Ss 134 bis 139 b der Gewerbeordnung keine An⸗
wendung finden , und der in 50 n anliegenden Verzeichnis aufge⸗
führten Werkſtätten , ſowie beim Steinklopfen , im Schornſtein⸗
fegergewerbe , in dem mit dem Speditionsgeſchäfte verbundenen
Fuhrwerksbetriebe , beim Miſchen und Mahlen von Järben beim
Arbeiten in Kellereien dürfen Kinder nicht beſchäftigt werden .

Der Bundesrat iſt ermächtigt , weitere ungeeignete Be⸗
ſchäftigungen zu unterſagen und das Verzeichnis abzuändern . Die
beſchloſſenen Abänderungen ſind durch das Reichs⸗Geſetzblatt zu
veröffentlichen und dem Reich) stage ſofort oder , wenn derſelbe
nicht verſammelt iſt , bei ſeinem Zuſammentritte zur Kenntnis⸗
nahme vorzulegen .

Vergl . Anlage .

8 5.

Beſchäftigung im Betriebe von Werkſtätten , im Handelsgewerbe
und in Verkehrsgewerben

Im Betriebe von Werkſtätten ( § 18) , in denen die Beſchäfti⸗
gung von Kindern nicht nach 8 4 P6r iſt , im Handelsgewerbe
C 105 b Abſatz 2, 3 der Gewer beordnung ) und in Verkehrs⸗
gewerben ( § 1051 Abſatz 1 a. a. O. ) dürfen Kinder unter zwölf

Vahren nicht beſchäftigt werden .
Die Beſchäftigung von Kindern über zwölf Jahre darf nicht

in der Zeit zwiſchen acht Uhr abends und acht Uhr morgens und
nicht vor dem Vormittagsunterrichte ſtattfinden . Sie darf nicht
länger als drei Stunden und während der von der zuſtändigen
Behörde beſtimmten Schulferien nicht länger als vier Stunden
täglich dauern . Um Mittag iſt den Kindern eine mindeſtens zwei⸗
ſtündige Pauſe zu gewähren . Am Nachmittage darf die Be —
ſchäftigung erſt eine Stunde nach beendetem Unterrichte be⸗
ginnen .

Vergl . die Bmkg . zu § 13.
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§ 6.

Beſchäftigung bei öffentlichen theatraliſchen Vorſtellungen und

anderen öffentlichen Schauſtellungen .

( 1) Bei öffentlichen theatraliſchen Vorſtellungen und anderen

öffentlichen Schauſtellungen dürfen Kinder nicht beſchäftigt wer⸗

den .
( 2) Bei ſolchen Vorſtellungen und Schauſtellungen , bei denen

ein höheres Intereſſe der Kunſt oder Wiſſenſchaft obwaltet , kann

die untere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Schulauf⸗

ſichtsbehörde Ausnahmen zulaſſen .

86

RG . vom 30. Juli 1905 .

Beſchäftigung bei öffentlichen und nichtöffentlichen Lichtſpiel⸗

aufnahmen .

Zu Lichtſpielaufnahmen dürfen Kinder nicht herangezogen

werden .

( i ) Die untere Verwaltungsbehörde kann bei Kindern über

drei Jahre im Einzelfall Ausnahmen zulaſſen , wenn weder durch

den Gegenſtand der Aufnahme , noch durch die Tätigkeit des Kin⸗

des oder die Verhältniſſe , unter denen die Aufnahme ſtattfindet ,

Schädigungen des Kindes in ſittlicher , geiſtiger oder geſundheit⸗

licher Hinſicht oder eine Überreizung ſeiner Phantaſie zu beſorgen

ſind . Vor Erteilung der Erlaubnis ſoll die untere Verwaltungs⸗

behörde , das Jugendamt und , ſoweit es ſich um ſchulpflichtige

Kinder bandelt . die Schulaufſichtsbehörde oder die von dieſer be⸗

zeichnete Stelle anhören . Die Erlaubnis iſt an Bedingungen zum

Schutze der Geſundheit , der Sittlichkeit und , ſoweit es ſich um

ſchulpflichtige Kinder handelt , des unterrichtlichen Erfolges zu

knüpfen .
( 2) Bei Kindern bis zu drei Jahren ſind Ausnahmen nur

zuläſſig , wenn ein Intereſſe der Kunſt oder Wiſſenſchaft ſie erfor⸗

derlich macht und nachweislich beſondere Vorkehrungen zum

Schutze der Eeſundheit und für ſachkundige Pflege und Beauf⸗

ſichtigung des Kindes getroffen ſind .

65—⏑ο

Beſchäftigung im Betriebe von Gaſt⸗ und von Schankwirtſchaften .

15 Betriebe von Gaſt - und von Schankwirtſchaften dürfen

Kinder unter zwölf Jahren überhaupt nicht , und Mädchen (§S 2)

nicht bei der Bedienung der Gäſte beſchäftigt werden . Im übrigen
finden auf die Beſchäftigung von Kindern über zwölf Jahre die

Beſtimmungen des § 5 Abſatz 2 Anwendung .
dile
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ι⏑ 8.

Beſchäftigung beim Austragen von Waren und bei ſonſtigen

Botengängen .

Auf die Beſchäftigung von Kindern beim voni
ſonſtigen igen in den in §S§ 4 bis

7
be⸗el

anderen gewerblichen Be 5 finden 910 Be⸗
ſtimmungen des 8S 5 er Aiöbeechende Anwendun

1˖Für die erſten zwei Jahre nach dem dieſes Ge⸗
kann die untere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der

ilaufſichtsbehörde für ihren Bezirk oder Teile desſelben
allgemein oder für einzelne Gewerbszzweige geſtatten , daß die Be⸗
ſchäftigung von Kindern über 3wölf Jahre bereits von ſechseinhalb
Uhr morgens an und vor dem Vormittagsunterrichte ſtattfindet ;
jedoch darf ſie vor dem Vormittagsunterrichte nicht länger als
eine Stunde dauern .

ces
*Schi

οοο835

Sonntagsruhe .

An Sonn⸗ und Feſttagen ( § 105 à Abſatz 2 der Gewerbeord⸗
nung ) dürfen Kinder , vorbehaltlich der Beſtimmungen in Abſatz 2,
3 nicht beſchäftigt werden .

Für die öffentlichen theatraliſchen Vorſt tellungen und ſonſ ſtigen
öffentlichen Schauſtellungen bewendet es auch an Sonn⸗ und Feſt⸗
tagen bei den Beſtimmungen des 8 6.

Für das Aus tragen von Waren ſowie für ſonſtige Boten⸗

gänge bewendet es bei den Beſtimmungen des § 8. Jedoch darf
an Sonn⸗ und Feſttagen die Beſchäftigung die Dauer von zweiStunden nicht überſchreiten und ſich nicht über ein Uhr nachmit⸗
tags erſtrecken , auch darf ſie nicht in der letzten halben “Stunde vorBeginn des Hauptgottesdienſt tes und nicht während desſelben
ſtattfinden

§ 10 .

Anzeige .

Sollen Kinder beſchäftigt werden , ſo hat der Arbeitgeber vor
dem Beginne der Beſchäftigung der Ortspolizeibehörde eine
ſchriftliche Anzeige zu machen. In der Anzeige ſind die Betriebs⸗
ſtätte des Arbeitgebers ſowie die Art des Betriebs anzugeben .

Die Beſtimmung des Abſatzes 1 findet keine Anwendung auf
eine bloß gelegentliche Beſchäftigung mit einzelnen Dienſt⸗
leiſtungen .
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Arbeitskarte .

Die Beſchäftigung eines Kindes iſt nicht geſtattet , wenn dem

Arbeitgeber 55 zuvor für dasſelbe eine Arbeitskarte einge⸗

händigt iſt . Dieſe Beſtimmung findet keine Anwendung auf eine

bloß legentliche Beſchäftigung mit einzelnen Dienſtleiſtungen .

Die Arbeitskarten werden auf Antrag oder mit Zuſtimmung

des 9276li⸗ichen Vertreters durch die Ortspolizeibehörde desjenigen

Ortes , an welchem das Kind zuletzt f ſeinen dauernden Aufenthalts —

ort gehabt hat , koſten - und ſtemz Afrei ausgeſtellt ; iſt die Er⸗

klärung des geſetzlichen Vertreters nicht zu beſchaffen , ſo kann die

Gemeindebehörde die Zuſtimmung ergänzen . Die Karten haben

den Namen , Tag und Jahr der Geburt des Kindes ſowie den

Namen , Stand und letzten Wohnort des geſetzlichen Vertreters zu

enthalten .

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren , auf amt⸗

liches Verlangen vorzulegen und nach Löſung des

Arbeitsverhältniſſes dem geſetzlichen Vertreter wieder auszu⸗

händigen . Iſt die Wohnung des geſetzlichen Vertreters nicht zu

ermitteln , ſo erfolgt die Aushändigung der Arbeitskarte an die im

Abſatz 2 bezeichnete Ortspolizeibehörde .

Die Beſtimmungen des § 4 des Gewerbegerichtsgeſetzes vom

29 . September 1901 (Reichs⸗Geſ etzblatt Seite 353 ) über die Zu⸗

ſtändigkeit der Gewerbegerichte für Streitigkeiten hinſichtlich der

Arbeitsbücher finden entſprechende Anwendung .

IIl . Beſchäftigungeigener Kinder

§ 12.

Verbotene Beſchäftigungsarten .

In Betrieben , in denen gemäß den Beſtimmungen des 8 4
fremde Kinder nicht beſchäftigt werden dürfen , ſowie in Werk⸗

ſtäkten in welchen durch elementare Kraft ( Dampf , Wind , Waſſer ,

Gas , Luft , Elektrizität uſw . ) bewegte Triebwerke nicht bloß vor⸗

übergehend zur Verwendung kommen , iſt auch die Beſchäftigung

eigener Kinder unterſagt .

8 . 15

häftigung im Betriebe von Werkſtätten , im Handelsgewerbe

und in Verkehrsgewerben .

Ilfi Betriebe von Werkſtätten , in denen die Beſchäftigung von

Kindern nicht nach § 12 verboten iſt , im Handelsgewerbe und in

Verkehrsgewerben dürfen eigene Kinder unter zehn Jahren nicht
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in der Zeit zwiſchen acht Uhr abends und acht Uhr morgens und
nicht vor dem Vormittagsunterrichte beſchäftigt werden . Um Mit⸗
tag iſt den Kindern eine mindeſtens zweiſtündige Pauſe zu ge⸗
währen . Am Nachmittage darf die Beſchäftigung erſt eine Stunde
nach beendetem Unterrichte beginnen .

Eigene Kinder unter zwölf Jahren dürfen in der Wohnung
oder Werkſtätte einer Perſon , zu der ſie in einem der im §S 3
Abſatz 1 bezeichneten Verhältniſſe ſtehen , für Dritte nicht be⸗
ſchäftigt werden .

An Sonn⸗ und Feſttagen dürfen auch eigene Kinder im Be⸗
triebe von Werkſtätten und im Handelsgewerbe ſowie im Ver⸗
kehrsgewerbe nicht beſchäftigt werden .

Nach dem RG . vom 20. Dezember 1911 über die Hausarbeit ( § 6)
kann die zuſtändige Polizeibehörde durch Verfügung für einzelne Werk —
ſtätten zur Durchführung der Vorſchrift in §8 6 Ziff . 2 des Geſetzes ,
lautend :

Auf Gesundheit und Sittlichkeit der männlichen Haus -
arbeiter unter 18 Jahren und der Hausarbeiterinnen sind die -
jenigen besonderen Rücksichten zu nehmen , welche durch
Alter und Geschlecht dieser Arbeiter geboten sind .

beſondere Maßnahmen anordnen . Danach

kann über die Vorschriften im §S 5 Abs . 1, §S 13 Abs . 1, 2
des Gesetzes bèetr . Kindeèrarbeit in gewerblichen Betrieben
Vom 30. März 1903 ( Reichsgesetzbl . S. 113 ) hinaus die Be -
schäftigung von eigenen oder fremden Kindern im Sinne
jenes Gesètzes von der Vollendung eines höheren Lebens -
alters abhängig gemacht oder ganz verboten werden . Für
andere Hausarbeiter unter 16 Jahren kann Beginn und Ende
der zulässigen Arbeitszeit , sowie Dauer und Lage der
Pausen vorgeschrieben werden . Ferner kann die Beschäfti -
gung an Sonn - und Festtagen sowie während der von dem
ordentlichen Seelsorger für den Kateéchumenen - , Konfir -
manden - , Beicht - und Kommunionunteèrricht bestimmten
Stunden verboten werden .

§ 14 .

Beſondere Befugniſſe des Bundesrats .

Der Bundesrat iſt ermächtigt , für die erſten zwei Jahre nach
dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes für einzelne Arten der im 8 12
bezeichneten Werkſtätten in denen durch elementare Kraft bewegte
Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kommen ,
und der im § 13 Abſatz 1 bezeichneten Werkſtätten Ausnahmen
von den daſelbſt vorgeſehenen Beſtimmungen zuzulaſſen .

Nach Ablauf dieſer Zeit kann der Bundesrat für einzelne
Arten der im § 12 bezeichneten Werkſtätten mit Motorbetrieb die



eee

462 Schulordnung für die Volksſchulen .

Beſchäfti
01

eigener Kinder nach Maßgabe der Beſtimmungen
3 1 unter der Bedingung geſtatten , daß 85 Kinderim §8 13 Abſatz

nicht an den dur

werden dürfen .

im § 18 Abſatz
1

Verbote der 2zeichä
laſſen , ſofern die

angemeſſenen
darf nicht in

1 5 ens e

die Triebkraft bewegten Maſchinen beſchäftigt

kann der Bundesrat für einzelne Arten der

eichneten Werkſtätten Ausnahmen von dem

gung von Kindern unter zehn Jahren zu⸗
it beſonders leichten und ihr

2

äftigt werden ; die Beſchäf

iſchen acht Uhr abends und acht 1

ag iſt den Kindern eine mindeſter

ren, am Nachmittage darf die 2

nach beendetem Unterrichte begin :

gen können allgemein oder für einzel

Beſchäftigung bei öffentlichen theatraliſchen Vorſtellungen und

anderen öffentlichen Schauſtellungen

f die Beſchäftigung eigener Kinder bei öffentlichen thea⸗

n Vorſtellungen und anderen öffentlichen Schauſtellungen

Beſtimmungen des § 6 Anwendung .
traliſch
finden die

815
3RG. vom 31. Juli 1905

Beſchäftigung bei öffentlichen und nichtöffentlichen Lichtſpiel⸗

aufnahmen .

Auf die Heranziehung ihene Kinder zu Lichtſpielaufnahmen

finden die Beſtimmungen des §S 6a Anwendung .

§ 16.

Beſchäftigung im Betriebe von Gaſt⸗ und von Schankwirtſchaften .

Im Betriebe von Gaſt⸗ und von Schankwirtſchaften dürfen

Kinder unter zwölf Jahren überhaupt nicht , und Mädchen (8N

nicht bei der Bedienung der Gäſte beſchäftigt werden Die untere

Verwaltungsbehörde iſt befugt , nach Anhörung der Schulaufſichts⸗

behörde in Orten , welche nach der jeweilig letzten Volkszählung

weniger als zwanzigtauſend Einwohner haben , für Betriebe , in

welchen in det Regel ausſchließlich zur Familie des Arbeitsgebers
gehörige Perſonen beſchäftigt werden , Ausnahmen zuzulaſſen . Im

übrigen finden auf die Beſchäftigung von eigenen Kindern die

Beſtimmungen des § 13 Abſatz 1 Anwendung .
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8 17 .

Beſchäftigung beim Austragen von Waren und bei ſonſtigen

Botengängen .

Austragen von Zeitungen , Milch
N

Aß 81 NAuf die tigung beim
und Waämären finden die Veſtin en in 8 8, § 9 Abſatz 3 dann
Anwendr henn die Kinder für Dritte beſchäftigt werden .

Im übrigen iſt die Beſchäftigung von eigenen Kindern beim
trag zen und bei ſonſtigen Botengängen geſtattet .

iverordnungen der zum Erlaſſe ſolcher berechtigten
die Beſch gung beſchränkt werden .

von Wa

IV . Gemeinſame Beſtimmungen .

Werkſtätten im Sinne dieſes Geſetzes .

Als Werkſtätten gelten neben den Werkſtätten im Sinne des
ſatz der Gewerbeordnung auch Räume , die zum

oder g0 hen dienen , wenn darin gewerbliche
wird , ſowie im Freien gelegene gewerbliche

＋1
1

Arbeitsſtellen .

Abweichungen von der geſetzlichen Zeit .

Beträgt der Unterſchied zwiſchen der geſetzlichen Zeit und der
Ortszeit mehr als eine Viertelſtunde, ſo kann die höhere Ver⸗

e gsbehörde bezüglich der in dieſem Geſetze vorgeſehenen
eſtimmungen über Anfang und Ende der zuläſſigen täglichen

beitszeit für ihren Bezirk oder einzelne Teile desſelben Ab⸗
weichungen von der Vorſchrift über die geſetzliche Zeit in Deutſch⸗
land ( Geſetz vom 12. März 1893 , 5 Geſetz Seite 93 ) zulaſſen .
Die Abweichungen dürfen nicht mehr als eine halbe Stunde be⸗

D
der Beſchäf

ie geſetzlichen Befſtimmungen über die zuläſſige Dauer
ftigung bleiben unberührt .

§ 20 .

Beſondere polizeiliche Beſugniſſe .

Die zuſtändigen Polizeibehörden können im Wege der Ver⸗
fügung eine nach den vorſtehenden Beſtimmungen zuläſſige Be⸗
ſchäftigung , ſofern dabei erhebliche Mißſtände zutage getreten

ſind, auf Antrag oder nach Anhörung der Schulaufſichtsbehörde
für einz elne Kinder einſchränken oder unterſagen ſowie , wenn für
das Kind eine Arbeitskarte erteilt iſt ( § 11) , dieſe entziehen und
die Erteilung einer neuen Arbeitskarte verweigern .
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Die zuſtändigen Polizeibehörden ſind ferner befugt , zur Be⸗

ſeitigung erheblicher , die Sittlichkeit gefährdender Mißſtände im

Wege der Verfügung für einzelne Gaſt⸗ oder Schankwirtſchaften
die Beſchäftigung von Kindern weiter einzuſchränken oder zu

unterſagen .

§ 21 .

Aufſicht .

Inſoweit nicht durch Bundesratsbeſchluß oder durch die

Landesregierungen die Auſſicht anderweitig geregelt iſt , finden

die Beſtimmungen des § 139 b der Gewerbeordnung Anwendung .

In Privatwohnungen , in denen ausſchließlich eigene Kinder

beſchäftigt werden , dürfen Reviſionen während der Nachtzeit nur

ſtattfinden , wenn Tatſachen vorliegen , welche den Verdacht der

Nachtbeſchäftigug dieſer Kinder begründen .

Zuſtändige Behörden .

Welche Behörden in jedem Bundesſtaat unter der Bezeich⸗

nung : höhere Verwaltungsbehörde , untere Verwaltungsbehörde ,

Schulaufſichtsbehörde , Gemeindebehörde , Polizeibehörde , Orts⸗

polizeibehörde zu verſtehen ſind , wird von der Zentralbehörde des

Bundesſtaats bekannt gemacht .

Nach § 1 der VO. des Miniſteriums des Innern vom 30. Dezember

1003 ſind die den Schulaufſichtsbehörden zugewieſenen Aufgaben durch

die Kreisſchulämter wahrzunehmen . Nach PAVO . Art . II tritt in

den Städten mit einem Stadtſchulamt dieſes an die Stelle des

Kreisſchulamtes .

V. Strafbeſtimmungen .

8823

Mit Geldſtrafe bis zu zweitauſend Mark wird beſtraft , wer

den S§ 4 bis 8 zuwiderhandelt .

Im Falle gewohnheitsmäßiger Zuwiderhandlung kann auf

Gefängnisſtrafe bis zu ſechs Monaten erkannt werden .

Der §S 75 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes findet Anwendung .

ο 24 .

Mit Geldſtrafe bis zu ſechshundert Mark wird beſtraft :

1. wer dem § 9 zuwider Kindern an Sonn⸗ und Feſttagen

Beſchäftigung gibt ;
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2. wer den auf Grund des § 20 hinſichtlich der Beſchäftigung
fremder Kinder endgültig ergangenen Verfüglinen zu⸗
widerhandelt .

Im Falle gewohnheitsmäßiger Zuwiderhandlung kann auf
Haft erkannt werden .

§ 25 .

Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark wird beſtraft :
1. wer den § 8 12 bis 16, §S 17 Abſatz 1 zuwiderhandelt ;

aufgrund des § 20 hinſichtlich der Beſchäftigung
Kinder endgültig ergangenen Verfügungen oder

jrund des § 17 Abſatz 2 erlaſſenen Vorſchriften zu⸗
andelt .

gewohnheitsmäßiger Zuwiderhandlungen kann auf
18

§ 26 .

Mit Geldſtrafe bis zu dreißig Mark werden Arbeitgeber be⸗
ſtraft , welche es unterlaſſen , den durch § 10 für ſie begründeten
Verpflichtungen nachzukonnimen.

U⸗ 8 27 .

Mit Geldſtrafe bis zu zwanzig Mark wird beſtraft :
1. wer entgegen der Beſtimmung des § 11 Abſatz 1 ein Kind

Degenbe in Beſchäftigung nimmt oder behält ;
2. wer der Beſtimmung des § 11 Abſatz 3 in Anſehung der

Arbeitskarten zuwiderhandelt .

§ 28 .

Die Strafverfolgung der im 8 24 bezeichneten Vergehen ver⸗
jährt binnen drei Monaten .

Die Beſtimmungen des 5 der Gewerbeordnung finden
Anwendung .

VI . Schluß beſtimmungen .

8 380.

Die vorſtehenden Beſtimmungen ſtehen weitergehenden lan⸗
desrechtlichen Bef c8gen der von Kindern in

gewerblichen Betrieben nicht entgegen
30
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Anlage zu § 4 Abſ . 2.

Verzeichnis derjenigen We 1 k ſtäfßten ,

in deren Betrieb , abgeſehen vom Austragen von Waren und von

ſonſtigen Botengängen , Kinder nicht beſchäftigt werden dürfen .

Bezeichnung der Werkſtätten .

Werkſtätten zur Anfertigung von Schieferwaren , Schiefer⸗

tafeln und Griffeln , mit Ausnahme von Werkſtätten , in

denen lediglich das Färben , Bemalen und Bekleben ſowie
Färben , Linieren

lat
die Verpackung von Griffeln und d

und Einrahmen von Schiefertafeln erf

Werkſtätten der Steinmetzen , Steinhauer .

Werkſtätten der Steinbohrer , ⸗ſchleifer oder poli

Ka nnereien , Gipsbrennereien .
Wer

Werkſtätten der Glasbläſer , ⸗ätzer, ⸗ſchleifer oder matierer ,

mit Ausnahme der Werkſtätten der Glasbläſer , in denen

Spiegelbelegereien ausſchließlich vor der Lampe geblaſen
wird .

ätten der Töpfer .

Werkſtätten , in denen Gegenſtände auf galvaniſchem Wege

durch Vergolden , Verſilbern , Vernickeln und dergleichen
mit Metallüberzügen verſehen werden oder in denen

Gegenſtände auf galvanoplaſtiſchem Wege hergeſtellt wer⸗

den .

Werkſtätten , in denen Blei⸗ und Zinnſpielwaren bemalt

werden .

Blei⸗, Zink⸗, Zinn⸗ , Rot⸗ und Gelbgießereien und ſonſtige

Metallgießereien .

Werkſtätten der Gürtler und Bronzeure .

Werkſtätten , in denen Blei , Kupfer , Zink oder Legierungen
dieſer Metalle bearbeitet oder verarbeitet werden mit

Ausnahme von Werkſtätten , in denen ausſchließlich eigene

Kinder und dieſe lediglich mit Sortieren und Zuſammen⸗

ſetzen von Uhrenbeſtandteilen beſchäftigt werden .

Metallſchleifereien und - polierereien .

Feilenhauereien .

Harniſchmachereien , Bleianknüpfereien .

Werkſtätten , in denen Queckſilber verwandt wird .
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ſtatiſtik

VII Werkſtätten zur Herſtellung von Exploſivſtoffen , Feuerwerks⸗
körpern , Zündhölzern und ſonſtigen Zündwaren .

Abdeckereien .

IX Werkſtätten , in denen Geſpinnſte , Gewebe und dergleichen1*
mittels chemiſcher Agentien gebleicht werden .

Färbereien .
Lumpenſortierereien .

XI Felleinſalzereien , Gerbereien .
Werkſtätten zur Verfertigung von Gummis⸗ , Guttapercha⸗

und Kautſchukwaren .
Werkſtätten zur Verfertigung von Polſterwaren .
Roßhaarſpinnereien .

XII Werkſtätten der Perlmutterverarbeitung .
Haar⸗ und Borſtenzurichtereien . Bürſten⸗ und Pinſel⸗

machereien , ſofern mit ausländiſchem tieriſchen Material
gearbeitet wird .

XIII Fleiſchereien .

XIV Haſenhaarſchneidereien .

Bettfedernreinigungsanſtalten .

Chemiſche Waſchanſtalten .

XV Werkſtätten der Maler und Anſtreicher .

Ferner hat nach einer Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 1. Juli 1907 — RGBl . S . 404 — der Bundesrat aufgrund
des § 4 Abfſ . 2 des Geſetzes die Beſchäftigung von Kindern bei der
Reinigung von Dampfkeſſeln verboten .

Verordnung des Miniſteriums des Kultus und Unterrichts .

( Vom 11. April 1914 . )
SchBOBl . Nr . XI .

An die Kreisſchulämter , die Volksſchulrektorate und Orts⸗
ſchulbehörden der Volksſchulen .

Zur Ausführung des Reichsgeſetzes vom 30 . März 1903 ,
Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben betreffend ( Schulverord⸗
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nungsblatt 1904 Seite 59) , wird unter Aufhebung der Bekannt⸗

machungen vom 28 . November 1906 1907

Seite
Seite
Seite

23) , vom 5. Oktober 1907 ( Schulverordnungsblatt 1907

213 ) , vom 25. Juni 1908 ( Schult

125 ) und vom 6. Dezember 1911 ( Schulverordnungsblatt

verordnungsblatt 1908

1911 Seite 274 ) angeordnet :

12

2.

Jeweils nach dem Stand vom 1. Mai —oder dem Tag

des etwaigen ſpäteren Schuljahranfangs Wund vom

1. November 5 Jahres haben die Lehrer der einzelnen

Klaſſen durch Umfrage die Schüler , die in gewerblichen

Betrieben beſcliftigt ſind , feſtzuſtellen und ihre Namen

in ein Verzeichnis ( vergleiche das unten ſtehende Muſter )

einzutragen . Die Schüler ſind dabei aufzufordern , etwaige

Anderungen der Beſchäftigung , ihre gänzliche Aufgabe wie

auch die übernahme einer neuen Beſchäftigung dem Lehrer

jeweils alsbald anzuzeigen . Neu zugehende Schüler ſind

unter fortlaufender Ordnungszahl in das Verzeichnis ein⸗

zutragen , während von dem Aufgeben der Beſchäftigung

oder von Anderungen in der Spalte „ Bemerku ngen “ Vor⸗

merkung zu machen iſt . Die Verzeichniſſe ſind jährlich ab⸗

uſchließen und der Ortsſchulbehörde zur Müſheiieh
bei

55
Schülerliſten zu übergeben .

Die Ortsſchulbehörden haben nach Beginn eines jeden

Schulhalbjahres die auf dem Gebiet der Kinderarbeit ge⸗
machten Wahrnehmungen zum Gegenſtand einer Beratung

zu machen und über deren Ergebnis an das Kreisſchulamt

zu berichten . Dabei iſt zu erörtern , ob hinſichtlich des Voll⸗

zugs des Geſetzes Unzuträglichkeiten hervorgetreten ſind ,
und ob insbeſondere bei einer nach den geſetzlichen Be⸗

ſtimmungen zuläſſigen Beſ chäftigung von Kindern Miß⸗

ſtände beobachtet worden ſind . Sofern in einer Gemeinde

Kinder in Gewerbebetrieben nicht beſchäftigt ſind , iſt Fehl⸗

anzeige zu erſtatten .

Die Ortsſchulbehörden haben die nach Ziffer 2 zu rden Berichte zuſammen mit einer Abſchrift der nach Ziff .1
anzulegenden Verzeichniſſe jeweils auf 15. Mai und

15. November den Kreisſchulämtern vorzulegen , die die

Berichte und die Abſchriften der Verzeichniſſe jeweils auf

8 Juni und 1. Dezember an das Gewerbeaufſichtsamt in

Karlsruhe einſenden . In den Städten der Städteordnung
hat die Vorlage der Berichte und der Abſchrift der Ver⸗

zeichniſſe an das Gewerbeaufſichtsamt unmittelbar durch

die Volksſchulrektorate zu erfolgen .
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Die Kreisſchulämter und die Volksſchulrektorate werden
gleichzeitig ermächtigt , in einzelnen Fällen , in denen ſich aus der
Beſchäftigung von Kindern in gewerblichen Betrieben Unzuträg⸗
lichkeiten ergeben , die der dringenden Abhilfe bedürfen , den Be⸗
zirksämtern unmittelbar Mitteilung zu machen .

1. Das RG . vom 30. März 1903 geht davon aus , daß ein gewiſſes
Maß von körperlicher Arbeit neben dem Unterricht und der Schularbeit
für die Kinder nur förderlich ſein kann , zumal ſie dadurch an körperliche
und geiſtige Tätigkeit gewöhnt werden , der Sinn für Fleiß und Spar⸗
ſamkeit in ihnen geweckt wird und ſie dadurch vor Müßiggang und anderen
Abwegen bewahrt bleiben . Die Hauptaufgabe der Schule und im be—
ſonderen der Lehrer bei der Durchführung des Geſetzes beſteht darin , zu
verhindern , daß die Kinder in ihrer körperlichen Entwicklung durch über⸗
mäßige Arbeit phyſiſch geſchädigt werden , und dafür zu ſorgen , daß ſie
die körperliche und geiſtige Friſche behalten , die notwendig iſt , um den
Unterricht der Volksſchule mit Erfolg beſuchen zu können . Der Lehrer
wird ſich im allgemeinen auf die in Ziff . 1 vorgeſchriebene Umfrage be⸗
ſchränken und nicht ohne äußere Veranlaſſung in eine inquiſitoriſche Unter⸗
ſuchung über die Richtigkeit der ihm von den einzelnen Schülern gemach⸗
ten Angaben eintreten .

2. Aufgabe der Beratung durch die Ortsſchulbehörde iſt es, feſtzu⸗
ſtellen , ob die gewerbliche Beſchäftigung nach Umfang und Art einen nach⸗
teiligen Einfluß auf die Leiſtungen des Kindes in der Schule , auf ſeine
geſundheitliche oder geiſtige Entwicklung oder ſeine ſittliche Führung aus⸗
übt , und ob dieſe Nachteile nur bei einzelnen oder bei allen in einem
beſtimmten Betrieb beſchäftigten Schülern hervortreten . Bei der Bericht⸗
erſtattung an das Kreisſchulamt ſind die tatſächlichen Verhältniſſe , die den
Anlaß zu der Beanſtandung bilden , genau darzulegen .

3. Die Kreisſchulämter haben ſich bei der vornahme von Prüfungen
darüber zu verläſſigen , ob und eventuell in welchem Umfang Schüler
in gewerblichen Betrieben beſchäftigt ſind , ob ſich hieraus nachteilige Ein⸗
wirkungen für die Schule ergeben , oder ſonſtige Mißſtände vorliegen , die
ein beſonderes Einſchreiten angezeigt erſcheinen laſſen und je nach dem
Ergebnis dieſer Erkundigungen mit dem Bezirksamt wegen der weiter
erforderlichen Anordnungen ins Benehmen zu treten .

4. Bei der Verwertung der ſeitens der Schule angeregten Erhebungen
hat die Schule nach einer Anordnung des Miniſteriums des Innern
außer Betracht zu bleiben .

5. Ziff . 3 a. E. beſtimmt , daß die Vorlage „der Berichte “ in den
Städten der Städteordnung unmittelbar durch die Volksſchulrektorate zu
erfolgen habe , ohne aber gleichzeitig die nach Ziff . 2 den Ortsſchulbehörden
okliegende Aufgabe den Volksſchulrektoraten zu übertragen . Wenn die Be⸗
ſtimmung von der Anſchauung ausgehen ſollte , daß es einer ſolchen aus⸗
drücklichen Anordnung nicht bedürfe , da es ſich um eine Aufgabe der
Schulordnung handle und die in dieſer den Ortsſchulbehörden zugewieſenen
Wahrnehmungen in den Städten der Städteordnung nach Schd § 78 ohne
weiteres den Volksſchulrektoraten zur Beſorgung zufielen , könnte dies
nicht als zutreffend anerkannt werden . Im üÜbrigen ſprechen auch ſach⸗
liche Gründe dafür , die Behandlung der Frage bei der Schulkommiſſion
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zu belaſſen . Die Vorſchrift dürfte daher ſo auszulegen ſein , daß das Stadt⸗

ſchulamt vor der Vorlage an das Gewerbeamt , die Angelegenheit in der

Schulkommiſſion zur Beſprechung bringt , ſofern eine ſolche nach Lage

der einzelnen Fälle angezeigt erſcheint .

Muſter zu Ziff . 1.

Amt :

Gemeinde :

Schule . . . . Klaſſe

Verzeichnis der gewerblich tätigen Schulkinder .

— — —
2—

E Beſchäftigung
Name und des Kindes, 25

N 25 33 —
„ Vor⸗ u. Zuname 5 3 Stand Wohnung des insbeſondere 8

W des ? und Wohnort Arbeitgebers 1. in welcher 2
0 Kindes

des geſetzlichen Weiſe ? —
K* 8 4 ſeines . 2

Vertreters Att ſeines 2. in welchen 2
Betriebes Stunden ?

3. wo?

1 2 f 1 8 6 7

6. Vorſchriften über die Impfung .

Das Reichsgeſetz über die Impfung

vom 8. April 1874

enthält folgende auf die Mitwirkung der Schule ſich beziehende

Vorſchriften :

8

Der Impfung mit Schutzpocken ſoll unterzogen werden

1. jedes Kind vor dem Ablauf des auf ſein Geburtsjahr fol⸗

genden Kalenderjahres ;

2. jeder Zögling einer öffentlichen Lehranſtalt oder einer

Privatſchule innerhalb des Jahres , in welchem der Zög⸗

ling das zwölfte Lebensjahr zurückgelegt , ſofern er nicht

nach ärztlichem Zeugnis in den letzten fünf Jahren die

natürlichen Blattern überſtanden hat oder mit Erfolg ge⸗

impft worden iſt .
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